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	Konsilantrag
	Alle Kinder, bei denen a priori oder im Verlauf der stationären Behandlung Sorge um das Kindeswohl entsteht, werden per Konsil an die Kinderschutzgruppe (KSG) gemeldet. 
Der Antrag kann von jedem Mitarbeiter der Pflege oder des ärztlichen Dienstes gestellt werden.


	Kontakt
	Kinderschutztelefon:
	

	
	E-Mail KSG: 

	
	

	Mitarbeiter der KSG
	
	

	
	
	

	Name
	Profession
	Tel.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Arbeitsbereich der KSG
	Die KSG arbeitet fachübergreifend im gesamten Haus. 

Kinderschutz beinhaltet auch einen großen Präventivaspekt. Das heißt, nicht nur Kinder, die schon misshandelt oder vernachlässigt wurden, sondern auch Kinder, bei denen sich Anhaltspunkte für einen erweiterten Unterstützungsbedarf ergeben, werden von der KSG betreut.


	Es gilt
	Bei Unsicherheiten gerne bei einem Mitglied der KSG nachfragen und den Fall schildern. Gemeinsam können wir dann entscheiden, welcher nächste Schritt sinnvoll ist. 
Der psychosoziale Dienst wird bei folgenden Fragestellungen informiert: psychosoziale Beratung, Krisenintervention, Schulprobleme, Beratung bei Behinderung, Anschlussversorgung, Jugendliche mit Substanzmissbrauch.

Ab dem Zeitpunkt der Konsilstellung darf eine Entlassung nur nach Rücksprache mit der KSG erfolgen. Die Diagnostik ist entsprechend der Kinderschutz S3+Leitlinie, ggf. in Absprache mit den Kinderschutzärzten und nach pädiatrischem/kinderchirurgischen Standard abhängig vom Verdacht der Grunderkrankung vom Stationsarzt durchzuführen.


	Vorgehen
	· Die medizinische Behandlung erfolgt durch den Stationsarzt und die Abteilung, in der das Kind liegt, d. h. also: ein Kind mit Hämatomen auf Station 1 wird vom Stationsarzt der Station 1 betreut. Die KSG kommt konsiliarisch dazu, sie bespricht die aus kinderschutzmedizinischer Sicht nötige zusätzliche Diagnostik, deren Ausführung und Dokumentation in der Verantwortung des Stationsarztes liegt. 
· Die KSG legt das weitere Procedere, insbesondere auch über Wochenenden und Feiertage fest (siehe Begleitdokumentation und insbesondere die Dokumentation im Krankenhausinformationssystem). Es ist kaum möglich jegliche Eventualität hierbei zu berücksichtigen, weshalb bei geänderten Situationen der jeweilige Oberarzt/Hintergrund eine Entscheidung treffen muss. 
· Die Fallverantwortung für die gesamte medizinische Diagnostik einschließlich der kinderschutzmedizinischen Diagnostik liegt bei dem behandelnden Stationsarzt/zuständigen Oberarzt/Chefarzt. Die kinderschutzmedizinische Diagnostik wird im Rahmen des Kinderschutzgruppenkonsils empfohlen. Ein Patient kann erst entlassen werden, wenn sowohl die behandelnden Ärzte UND auch die Kinderschutzgruppe die Freigabe hierzu erteilen. 
· Notaufnahme: Die Kinder werden vorrangig von der dem Krankheitsbild entsprechenden Fachabteilung untersucht (V. a. Fraktur: Kinderchirurgie, Abklärung Dystrophie: Pädiatrie). Kinder, die mit unklarerer Diagnose (z. B. Meldung häusliche Gewalt) geschickt werden, werden vorrangig vom pädiatrischen/kinderchirurgischen Aufnahmearzt (hausinterne Regelung) gesehen.
· Die Kinder werden je nach verfügbaren Betten möglichst auf die dem Krankheitsbild entsprechende Station aufgenommen. 
· Geplant aufzunehmende Kinder werden durch die KSG nach Absprache mit der Stationsleitung (ggf. andere hausinterne Regelung) schriftlich auf den Stationen angemeldet. Diese Informationen sind von der Station an den jeweils zuständigen Stationsarzt weiterzuleiten.
· Die Dokumentationsunterlagen der KSG sind an die Stationskurve angeheftet. Jede Maßnahme, die die Abklärung Kindeswohlgefährdung betrifft, ist darin zu dokumentieren. Um die Komplexdiagnostik abrechnen zu können sind Anfangs- und Endzeiten der Untersuchungen/ Gespräche/Beobachtungen in der Kurve zu notieren.
· Die KSG dokumentiert Befunde und Procedere jederzeit nachlesbar im Konsil/Krankenhausinformationssystem.
· Der Kontakt zum JA oder anderen externen Organisationen erfolgt über die KSG.
· Sobald ein Konsil gestellt ist, darf die Entlassung nur nach Rücksprache mit dem Arzt der Kinderschutzgruppe erfolgen!
· Für jeden stationären Kinderschutzfall muss das Formular OPS-Kodierung angelegt und ausgefüllt werden. Sind alle Voraussetzungen klar erfüllt, wird die OPS-Ziffer von den Kodierungsbeauftragten veschlüsselt. Bei Unklarheiten muss Rücksprache mit der Kinderschutzgruppe gehalten werden.
· Jeder stationäre Kinderschutzfall wird von der Kinderschutzgruppe mit dem Formular „Erfassung der Kinderschutzkennzahlen Klinik“ (wird von der Bayerischen Kinderschuztambulanz zur Verfügung gestellt) in einer klinikinternen Statistik erfasst. Diese Statistik wird einmal pro Quartal datenschutzkonform zur bayernweiten, anonymsierten Auswertung an die Bayerische Kinderschutzambulanz rückgemeldet.
 

	Arztbrief-schreibung
	erfolgt durch den Stationsarzt, im Anschluss Vorlage beim Arzt der KSG, Unterschrift durch OA der Station und Kinderschutz-/Mediziner der KSG.
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